
Betriebszeiten - Flughafen Innsbruck 

(AIP Österreich LOWI AD 2.20) 

1 ) Die tägliche Betriebszeit des Flughafens Innsbruck ist 06.30 Uhr Ortszeit bis 2000 Uhr Ortszeit. 

2 ) Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß §§ 102 ff 
Luftfahrtgesetz und von ausländischen Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 114 Luftfahrtgesetz 
mit Propeller- und Turbopropflugzeugen, welche den Gesamtlärmpegel einer Dash 8 nicht 
überschreiten, durchgeführt werden, gilt eine  

• Betriebszeit von 0600 Uhr Ortszeit bis 2300 Uhr Ortszeit,  
• wobei zwischen 2200 Uhr Ortszeit und 2300 Uhr Ortszeit nur Landungen gestattet sind.  

3 ) Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß §§ 102 ff 
Luftfahrtgesetz und von ausländischen Luftbeförderungsunternehmen gemäß § 114 Luftfahrtgesetz 
mit Strahlflugzeugen durchgeführt werden, deren Landelärmpegel geringer ist als der 
Landelärmpegel einer Dash 8, sind zwischen 2000 Uhr Ortszeit und 2300 Uhr Ortszeit Landungen 
gestattet.  

4 ) Für Rettungs-, Ambulanz- und Katastropheneinsätze mit lärmarmen Luftfahrzeugen gemäß 
ICAO Annex 16, Kapitel III, und mit Hubschraubern, gilt eine Betriebszeit analog Punkt 2. 

Quelle: Austro Control http://www.austrocontrol.at/main.php 
 
 
Betriebszeiten 
 
Der Flughafen Innsbruck hat die restriktivsten Betriebszeiten in Österreich und verfügt über 
eine der strengsten internationalen Betriebszeitenregelungen. Diese sind wie folgt 
bescheidmäßig geregelt: 
 

1.) Die tägliche Betriebszeit des Flughafens Innsbruck ist 06:30 Uhr Ortszeit bis 20:00 Uhr 
Ortszeit. 

2.) Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß Luftfahrtgesetz mit 
Propeller- und Turbopropflugzeugen, welche den Gesamtlärmpegel einer Dash 8 nicht 
überschreiten, durchgeführt werden, gilt eine Betriebszeit von 06:00 Uhr Ortszeit bis 23:00 
Uhr Ortszeit, wobei zwischen 22:00 Uhr Ortszeit und 23:00 Uhr Ortszeit nur Landungen 
gestattet sind. 

3.) Für gewerbsmäßige Flüge, die von Luftbeförderungsunternehmen gemäß Luftfahrtgesetz mit 
Strahlflugzeugen durchgeführt werden, deren Landelärmpegel geringer ist als der 
Landelärmpegel einer Dash 8, sind zwischen 20:00 Uhr Ortszeit und 23:00 Uhr Ortszeit 
Landungen gestattet. 

4.) Für Rettungs-, Ambulanz- und Katastropheneinsätze mit lärmarmen Luftfahrzeugen gemäß 
ICAO Annex 16, Kapitel III und mit Hubschraubern gilt eine Betriebszeit analog Punkt  

 
Übergeordnet dazu gilt die Zivilflugplatz-Betriebsordnung – ZFBO, welche in § 5 (1) und (2) 
die Erweiterung der Betriebsbereitschaft regelt. 
 

(1) Der Halter eines öffentlichen Zivilflugplatzes ist zu einer entsprechenden 
Verlängerung der Betriebszeiten verpflichtet, wenn dies aus unvorhergesehenen 
Gründen notwendig ist und eine diesbezügliche Anmeldung spätestens eine Stunde 
vor dem genehmigten Betriebsschluss bei ihm einlangt. 

(2) Dem Zivilflugplatzhalter steht es frei, in anderen als den in Abs. 1. bezeichneten 
Fällen die Betriebszeiten vorübergehend auszudehnen, wenn hierfür erforderliche 
Einrichtungen zur Verfügung stehen. 

 
 
Quelle: Flughafen Innsbruck 
 
www.innsbruck-airport.com/scms/media.php/6914/Umwelt_141105_mo.pdf 


